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/121Für die Erstellung der Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts benötigen wir verschiedene  
Information und Daten von Ihnen. Die nachfolgende Checkliste soll Ihnen dabei helfen, diese Daten  
zusammen zu stellen.  Betrieb der Land- und Forstwirtschaft 

Zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehören: 

• aktive Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, Weinbau-, Gartenbau- oder Fischereibetriebe 
• ruhende Landwirtschafts-, Forstwirtschafts-, Weinbau-, Gartenbau- oder Fischereibetriebe 
• einzelne bzw. mehrere land- und forstwirtschaftliche Flurstücke (verpachtet, unentgeltlich  
 überlassen oder ungenutzt) 

Nicht zu einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft gehören: 

• Wohngebäude 
• nicht land- und forstwirtschaftlich genutzter Grund und Boden 
• nicht land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebäude und Gebäudeteile

Hilfreiche Unterlagen

Inhalt

Die “Einheitswertbescheide” haben Sie vom Finanzamt erhalten. 

Die “Grundsteuerbescheide” haben Sie von der Gemeinde  
erhalten.  

Im Kaufvertrag sind Angaben bzgl. der Gemarkungen, Grundbuch-
angaben (Grundbuchblatt und Flurstück) und natürlich Angaben 
zur Größe des Grund und Bodens aufgeführt. 

Grundbuchauszüge zu den Grundstücken. 

Beinhalten u. a. Angaben zur Gemarkung und Flurstücks-Nummern.

Liegenschaftskatasterauszug enthält die folgenden Informatio-
nen: Flurstücksgrenzen, Flur- und Flurstücknummern, Bauwerke, 
Infrastruktur und Gewässer, Hausnummern, Straßennamen und 
tatsächliche Nutzung.

Dokument

Einheitswertbescheide

Grundsteuerbescheide

Kaufverträge

Grundbuchauszüge

Lagepläne

Liegenschaftskatasterauszüge

Folgende Unterlagen helfen Ihnen beim Ausfüllen der Checkliste.  
Sie können uns diese auch gerne als Kopie bereitstellen.

Checkliste für Ihre Grundsteuererklärung
Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
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Sie finden das (16-stellige) Aktenzeichen, bisher auch „Einheitswert-Aktenzeichen“, „EW-AZ.“ oder ähnlich genannt, auf 

Ihren Einheitswert-/ Grundsteuermessbescheid des Finanzamts, Abgaben-/ Grundsteuerbescheiden Ihrer Kommune oder 

aktuellen Informationsschreiben. In den Bundesländern Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein bitte die Steuernummer 

eintragen, die sich aus dem Grundsteuerbescheid, Kontoauszug oder älteren Bewertungsbescheiden ergibt.

Allgemeine Angaben

Lage des Betriebs der Land- und Forstwirtschaft

Finanzamt

Straße/Lagebezeichnung

Aktenzeichen / Steuernummer

Hausnummer / Hausnummer- 
zusatz ggf. Zusatzangaben

Postleitzahl und Ort

Bundesland 

Erstreckt sich der Betrieb der Land- und Forstwirtschaft über mehrere  
hebeberechtigte Gemeinden?

NeinJa 
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Bitte geben Sie hier an, wer an dem Grundstück (wirtschaftlichen Einheit) vertraglich beteiligt ist.  

Name, Vorname

Eigentümer (je Eigentümer bitte diese Seite vervielfältigen oder separate Aufstellung einreichen)

Adresse

Angaben zum  
gesetzlichen Vertreter

Geburtsdatum

Anteil am Grundstück  
(Zähler/ Nenner)

/ Eigentümer wird  
gesetzlich vertreten? 

Steuernummer

Identifikationsnummer

Finanzamt

Straße

Name, Vorname

Straße

Postleitzahl Ort

Hausnummer /  
Hausnummerzusatz

Postleitzahl

Postfach PLZ Postfach

Ort

Die Steuernummer können Sie z.B. dem letzten Einkommensteuerbescheid entnehmen.

Die Identifikationsnummer können Sie z.B. dem letzten Einkommensteuerbescheid entnehmen.

NeinJa 

Hausnummer /  
Hausnummerzusatz
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/124Angabe zu den Flurstücken in der Gemeinde und Art der Nutzung
Gemeinde

 Wenn Flurstücke bei weiteren Gemeinden vorliegen, oder weitere Flurstück bei einer Gemeinde kopieren Sie bitte die Checkliste 

Die 6-stellige Gemarkungsnummer beginnt mit einer 2-stelligen Länderkennung, die gegebenenfalls ergänzt werden muss  

(01: Schleswig-Holstein; 02: Hamburg; 03: Niedersachsen; 04: Bremen; 05: Nordrhein-Westfalen; 06: Hessen; 07: Rheinland-Pfalz;  

08: Baden-Württemberg; 09: Bayern; 10: Saarland; 11: Berlin; 12: Brandenburg; 13: Mecklenburg-Vorpommern; 14: Sachsen;  

15: Sachsen-Anhalt; 16: Thüringen), und endet mit einer 4- stelligen länderspezifischen Gemarkungsnummer.

Gemarkung

Flur

Flurstücks-Zähler / Nenner

Amtliche Fläche

Gemarkungsnummer

1 tragen Sie bitte entsprechende Nummer der Nutzung ein – siehe Seite „Weitere Informationen

2 Ertragsmesszahl nur bei Nutzung 1, 21 oder 23

3 Bruttogrundflächen der Wirtschaftsgebäude nur bei Nutzung 29-34

4 Durchflussmenge in liter/sekunde nur bei Nutzung 20 

m²

/

Art der Nutzung1 Fläche der 
Nutzung in m²

Durchfluss-
menge in l/s4

Etragsmess-
zahl2

Bruttogrundfläche der 
Wirtschaftsgebäude3

m² l/s

m² l/s

m² l/s

m²

m²

l/s

l/s
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Gemarkung

Flurstücks-Zähler / Nenner

Flurstücks-Zähler / Nenner

Flur

Flur

Gemarkungsnummer

Gemarkungsnummer

Amtliche Fläche

Amtliche Fläche

m²

m²

1 tragen Sie bitte entsprechende Nummer der Nutzung ein – siehe Seite „Weitere Informationen

2 Ertragsmesszahl nur bei Nutzung 1, 21 oder 23

3 Bruttogrundflächen der Wirtschaftsgebäude nur bei Nutzung 29-34

4 Durchflussmenge in liter/sekunde nur bei Nutzung 20 

Art der Nutzung1 Fläche der 
Nutzung in m²

Durchfluss-
menge in l/s4

Etragsmess-
zahl2

Bruttogrundfläche der 
Wirtschaftsgebäude3

m² l/s

m² l/s

m² l/s

m²

m²

l/s

l/s

1 tragen Sie bitte entsprechende Nummer der Nutzung ein – siehe Seite „Weitere Informationen

2 Ertragsmesszahl nur bei Nutzung 1, 21 oder 23

3 Bruttogrundflächen der Wirtschaftsgebäude nur bei Nutzung 29-34

4 Durchflussmenge in liter/sekunde nur bei Nutzung 20 

/

/

Art der Nutzung1 Fläche der 
Nutzung in m²

Durchfluss-
menge in l/s4

Etragsmess-
zahl2

Bruttogrundfläche der 
Wirtschaftsgebäude3

m² l/s

m² l/s

m² l/s

m²

m²

l/s

l/s
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Nr. Nr.Art Art

Nr. 1 Nr. 19

Nr. 20

Nr. 21

Nr. 22

Nr. 23

Nr. 24

Nr. 25

Nr. 26

Nr. 27

Nr. 28

Nr. 30

Nr. 31

Nr. 32

Nr. 33

Nr. 34

Nr. 29

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5

Nr. 6

Nr. 7

Nr. 8

Nr. 9

Nr. 10

Nr. 11

Nr. 12

Nr. 13

Nr. 14

Nr. 15

Nr. 16

Nr. 17

Nr. 18

Landwirtschaftliche Nutzung Wasserflächen bei stehenden Gewässern  

(Fischertrag zwischen 1 kg/Ar und 4 kg/Ar) 

Wasserflächen bei fließendem Gewässer  

mit Fischertrag 

Saatzucht 

Weihnachtsbaumkulturen 

Kurzumtriebsplantagen 

Abbauland 

Geringstland 

Unland

Windenergie 

Hofstelle  

Wirtschaftsgebäude der Imkerei 

Wirtschaftsgebäude der Wanderschäferei 

Wirtschaftsgebäude des Pilzanbaus 

Wirtschaftsgebäude der Produktion von Nützlingen 

Wirtschaftsgebäude sonstiger Nebenbetriebe. 

Nebenbetriebe sind Produktionszweige, die in einem 

engen Verhältnis zu dem land- und forstwirtschaft-

lichen Hauptbetrieb stehen und hierfür genutzt wer-

den. Als solche kommen insbesondere Brennereien, 

Räuchereien, Sägewerke, Mühlen, Kompostierungen 

oder die Erzeugung von Winzersekt in Betracht.

Wirtschaftsgebäude der Fass- und  

Flaschenweinerzeugung 

Forstwirtschaftliche Nutzung

Bewirtschaftungsbeschränkung Forstwirtschaft 

Weinbauliche Nutzung 

Gemüsebau – Freiland 

Gemüsebau – unter Glas- und Kunststoffen 

Blumen und Zierpflanzenbau – Freiland

Blumen und Zierpflanzenbau  

– unter Glas und Kunststoffen 

Obstbau – Freiland 

Obstbau – unter Glas und Kunststoffen 

Baumschulen – Freiland 

Baumschulen – unter Glas und Kunststoffen 

Kleingarten- und Dauerkleingartenland 

Gartenlaube größer 30 m² 

Hopfen 

Spargel 

Wasserflächen ohne oder mit geringer Nutzung 

(Fischertrag kleiner 1 kg/Ar) 

Wasserflächen bei stehenden Gewässern  

(Fischertrag zwischen 1 kg/Ar und 4 kg/Ar) 

Weitere Informationen 
Art der Nutzung
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/127Weitere Informationen 
Art der Nutzung
Landwirtschaftliche Nutzung [1] 
Zu der landwirtschaftlichen Nutzung zählen alle Flä-
chen, die als Acker und Grünland genutzt werden, 
sowie brachliegende Acker- und Grünlandflächen, 
sofern sie nicht vorrangig einer der untenstehen-
den Nutzungen zuzuordnen sind. Tragen Sie bitte 
zusätzlich die Ertragsmesszahl (EMZ) ein. (Weitere 
Erläuterungen zur Ertragsmesszahl mit Beispielen 
finden Sie oben in der Anleitung unter Ertragsmess-
zahl.) 

Forstwirtschaftliche Nutzung [2] 
Zu der forstwirtschaftlichen Nutzung zählen alle 
Flächen, die zur Erzeugung von Rohholz genutzt 
werden (Holzboden- und Nichtholzbodenfläche). 
Zur Holzbodenfläche zählen: 
•   bestockte Flächen 
•   Waldwege, wenn ihre Breite einschließ- 
 lich der Gräben 5 m nicht übersteigt 
•   Waldeinteilungs- und Sicherungsstreifen,  
 wenn ihre Breite einschließlich der Gräben  
 5 m nicht übersteigt 
•   vorübergehend nicht bestockte Flächen  
 (Blößen) 

Zur forstwirtschaftlichen Nutzung gehören auch die 
Nichtholzbodenflächen, die für den Transport und 
die Lagerung des Holzes genutzt werden (Waldwe-
ge, ständige Holzlagerplätze usw.). 

Bewirtschaftungsbeschränkung Forstwirtschaft [3] 
Ein Nachweis in Form eines Katasterauszugs muss 
vorliegen. Zu der Bewirtschaftungsbeschränkung 
Forstwirtschaft zählen ausschließlich die Flächen 
der forstwirtschaftlichen Nutzung, die eine Bewirt-
schaftungsbeschränkung als Nationalpark der Zone 
I haben. Nicht als Bewirtschaftungsbeschränkung 
zählen beispielsweise folgende Flächen: 
•   FFH-Gebiete x Wasserschutzgebiete 
•   Windkraftanlagengebiete 
•   Zonen II und III der Nationalparke 

Weinbauliche Nutzung [4] 
Zu der weinbaulichen Nutzung zählen die Flächen, 
die zur Erzeugung von Trauben sowie zur Gewin-
nung von Maische, Most und Wein aus diesen 
dienen. Zur weinbaulichen Nutzung zählen:
•   die im Ertrag stehenden Rebanlagen 
•   die vorübergehend nicht bestockten Flächen 
•   die noch nicht ertragsfähigen Jungfelder 

Wirtschaftsgebäudeflächen, die zur Traubenerzeu-
gung zur Gewinnung von Maische und Most sowie 
zum Ausbau, der Lagerung und der Vermarktung 
des Weines genutzt werden, sind als Hofstelle [28] 
zu erfassen (siehe Erläuterungen zur Nutzung Hofs-
telle [28]).
Geben Sie bitte bei Wirtschaftsgebäudeflächen der 
Fass- und Flaschenweinerzeugung zusätzlich die 
Bruttogrundfläche an (siehe Erläuterungen zur Nut-
zung Wirtschaftsgebäude der Fass- und Flaschen-
weinerzeugung [29]). 

Gärtnerische Nutzung 
Zu der gärtnerischen Nutzung zählen folgende 
Flächen: 
•   zum Anbau von Gemüse x zum Anbau von  
 Blumen- und Zierpflanzen 
•   zum Anbau von Obst 
•   zum Anbau von Baumschulerzeugnissen 

Die o. g. Nutzungen unterscheiden sich zusätzlich 
in Freilandflächen und Flächen unter Glas oder 
Kunststoff. Zu den Flächen der einzelnen Nutzungen 
gehören auch Zwischenflächen, Vorgewende und für 
die Bearbeitung notwendige Wege (Flächen, die den 
Pflanzenbeständen nicht unmittelbar als Stand-
raum dienen). Zu Flächen unter Glas oder Kunst-
stoffen zählen: 

•   Gewächshäuser (z. B. Breitschiff-,  
 Venlo- und Folienhäuser) 
•   Folientunnel (begehbar) 
•   andere Kulturräume (z. B. Treibräume) 
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Die Größe der Flächen unter Glas und Kunststoffen 
bemisst sich nach der Größe der überdachten Flä-
che einschließlich der Umfassungswände, d. h. von 
der Außenkante zur Außenkante des aufsteigenden 
Mauerwerks bzw. der Stehwände gemessen. 

Gemüsebau im Freiland [5] und unter Glas oder 
Kunststoffen [6] 
Zu der Nutzung Gemüsebau (im Freiland [5]; unter 
Glas oder Kunststoffen [6]) zählen der Anbau von: 
•   Gemüse 
•   Tee 
•   Gewürz- und Heilkräutern 
•   Zuckermais bzw. die Vermehrung von  
 Gemüsesamen. 

Wählen Sie bitte landwirtschaftliche Nutzung [1] 
aus, wenn aus den Flächen abwechselnd landwirt-
schaftliche und gärtnerische Erzeugnisse gewonnen 
werden und für diese Flächen keine Bewässerungs-
möglichkeiten bestehen. 

Blumen- und Zierpflanzenbau im Freiland [7] und 
unter Glas oder Kunststoffen [8] 
Zu der Nutzung Blumen- und Zierpflanzenbau (im 
Freiland [7]; unter Glas oder Kunststoffen [8]) zählen 
Flächen, die in folgender Weise genutzt werden: 
•   Anbau und Erzeugung von Blumen und  
 Zierpflanzen, insbesondere Schnittblumen,  
 Zimmerpflanzen, Beet und Balkonpflanzen  
 und Stauden 
•   Vermehrung von Blumensamen und 
 -zwiebeln 
•   Gewinnung von Schmuckreisig und  
 Bindegrün 
•   Produktion von Rollrasen oder  
 Vegetationsmatten 
•   Anzucht von Rosen, wenn ihre Nutzung  
 als Dauerkultur überwiegt. (Als Dauerkultur  
 gelten Rosen, die nach Eintritt der Ertrags 
 reife für die Dauer von mindestens sechs  
 Jahren wiederkehrende Erträge durch  

 ihre zum Verkauf bestimmten Blüten,  
 Früchte oder anderen Pflanzenteile lie- 
 fern.) Hinweis: Wählen Sie bitte Baum- 
 schulen [11] bzw. [12] aus, wenn keine Nutz- 
 ung als Dauerkultur erfolgt. 

Obstbau im Freiland [9] und unter Glas oder Kunst-
stoffen [10] 
Zu der Nutzung Obstbau (im Freiland [9]; unter 
Glas oder Kunststoffen [10]) zählen die obstbaulich 
genutzten Flächen, insbesondere des Baumobstes, 
des Strauchbeerenobstes und der Erdbeeren. Die 
extensive Form des Obstbaus in Form einer Streu-
obstwiese oder eines Streuobstackers, die durch 
eine Unternutzung der vorhandenen Hochstämme 
geprägt ist, wird der landwirtschaftlichen Nutzung 
zugerechnet. 

Baumschulen im Freiland [11] und unter Glas oder 
Kunststoffen [12] 
Zu der Nutzung Baumschulen (im Freiland [11]; unter 
Glas oder Kunststoffen [12]) zählen Flächen zum 
Anbau von Baumschulerzeugnissen. Zum Anbau von 
Baumschulerzeugnissen gehören die Anzucht von: 

•   Nadel- und Laubgehölzen 
•   Obstgehölzen einschließlich Beerenobst- 
 sträuchern 
•   übrigen Baumschulgehölzen 
•   Einschlags-, Schau- und Ausstellungs- 
 flächen 

Kleingarten- und Dauerkleingartenland [13] 
Zu der Nutzung Kleingartenland zählen ausschließ-
lich Flächen i. S. d. Bundeskleingartengesetzes, die 
durch Kleingärtnerinnen bzw. Kleingärtner ohne Er-
werbsabsicht genutzt werden. Diese Flächen dienen 
insbesondere der Gewinnung von Gartenbauerzeug-
nissen für den Eigenbedarf und der Erholung. Zum 
Kleingartenland zählen nur Flächen in einer Anlage, 
in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen 
Einrichtungen, z. B. Wegen, Spielflächen und Ver-

Weitere Informationen 
Art der Nutzung
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einshäusern, zusammengefasst sind (Kleingarten-
anlage). Zu der Nutzung Dauerkleingarten zählt die 
Fläche eines Kleingartens, wenn diese Fläche im Be-
bauungsplan als Dauerkleingarten ausgewiesen ist. 

Gartenlaube über 30 m² [14] 
Zu der Nutzung Gartenlaube über 30 m² [14] zählen 
alle Stand- bzw. Nebenflächen einschließlich des 
überdachten Freisitzes einer Gartenlaube. Bei Gar-
tenlauben mit einer Grundfläche kleiner/gleich 30 
m² handelt es sich um Kleingarten- und Dauerklein-
gartenland [13]. 

Hopfen [15] 
Zu der Nutzung Hopfen zählen folgende Hopfenan-
bauflächen: 
•   Ertrags- und Junghopfenflächen, die mit  
 Gerüstanlagen versehen sind 
•   dazugehörende Randflächen Hinweis: 

Bei Althopfenflächen, die vor der nächsten Ernte 
gerodet werden, handelt es sich nicht um die Nut-
zungsart Hopfen. Diese Flächen werden grundsätz-
lich der landwirtschaftlichen Nutzung [1] zugeord-
net. 

Spargel [16] 
Zu der Nutzung Spargel zählen die Ertragsflächen 
und die noch nicht im Ertrag stehenden Jungspar-
gelflächen. 

Binnenfischerei, Teichwirtschaft und Fischzucht für 
Binnenfischerei und Teichwirtschaft [17] – [20] 
Zu der Nutzung der Binnenfischerei, der Teichwirt-
schaft oder der Fischzucht für Binnenfischerei und 
Teichwirtschaft gehören ungenutzte und genutzte 
Wasserflächen. Bei der Nutzung wird zwischen 
stehenden bzw. fließenden Gewässern und der 
Nutzungsintensität der Gewässer unterschieden. 
Dies erfolgt bei den stehenden Gewässern nach der 
Fangmenge Fischertrag in Kilogramm zu Wasser-
fläche in Ar (kg/Ar) und bei den Fließgewässern 

nach der Durchflussmenge Liter/Sekunde (l/s). Zur 
Binnenfischerei zählt die Ausübung der Fischerei in 
Binnengewässern aufgrund von Fischereiberechti-
gungen. Für die Bewertung ist es unerheblich, ob 
dem Inhaber des Fischereibetriebs das Recht zur 
Ausübung der Fischerei als Ausfluss seines Grund-
eigentums zusteht, ob er den Fischereibetrieb auf-
grund eines selbständigen besonderen Rechts oder 
einer sonstigen Nutzungsberechtigung ausübt. 

•   Wasserflächen ohne oder mit geringer  
 Nutzung (Fischertrag kleiner 1 kg/Ar)  
 [17] Zu der Nutzung Wasserflächen ohne  
 oder mit geringer Nutzung zählen stehende
 und fließende Gewässer, die keiner oder  
 nur extensiver Binnenfischerei, Teichwirt- 
 schaft und Fischzucht mit einem Fisch- 
 ertrag von weniger als 1 kg/Ar dienen.  
 Hierzu zählt auch die Binnenfischerei. 

•   Wasserflächen bei stehenden Gewässern  
 mit Fischertrag zwischen 1 kg/Ar und  
 4 kg/Ar [18]; größer 4 kg/Ar [19] Bei der  
 intensiven Nutzung von Wasserflächen bei  
 stehenden Gewässern für Zwecke der  
 Binnenfischerei, der Teichwirtschaft und  
 der Fischzucht wird zwischen der Nutzung  
 Wasserflächen mit Fischertrag zwischen  
 1 kg/Ar und 4 kg/Ar [18] und der Nutzung  
 Wasserflächen mit Fischertrag größer 4 kg/ 
 Ar [19] unterschieden. 

•   Wasserflächen bei fließenden Gewässern 
  mit Fischertrag [20] Zu der Nutzung  
 Wasserflächen bei fließenden Gewässern  
 mit Fischertrag zählen alle Gewässer und  
 Anlagen der Teichwirtschaft und der Fisch- 
 zucht, die ständig mit Frischwasser ver- 
 sorgt werden. Dazu zählen insbesondere  
 (Kalt-)Wasserteiche für die Forellen- und  
 Salmonidenzucht und Indooranlagen mit  
 Wasseraufbereitung. Tragen Sie bitte  

Weitere Informationen 
Art der Nutzung
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 zusätzlich die Durchflussmenge in l/s ein.  
 (Weitere Erläuterungen zur Durchfluss- 
 menge mit Beispielen finden Sie oben in  
 der Anleitung unter Durchflussmenge  
 in l/s.) 

Saatzucht [21] 
Zu der Nutzung Saatzucht zählen alle Flächen zur 
Erzeugung von Zuchtsaatgut. Zum Saatgut für die 
Erzeugung von Kulturpflanzen zählen: x Samen x 
Pflanzgut x Pflanzenteile Dabei ist nicht zu unter-
scheiden zwischen Saatgut von Nutzpflanzen und 
dem Saatgut anderer Kulturpflanzen. Tragen Sie bit-
te zusätzlich die Ertragsmesszahl (EMZ) ein. Soweit 
sich die Saatzucht nur auf einer Teilfläche eines 
Flurstücks befindet, tragen Sie die anteilige EMZ für 
diese Teilfläche ein. Wird nur eine Gesamt-EMZ für 
das Flurstück ausgewiesen, ist diese entsprechend 
aufzuteilen. (Weitere Erläuterungen zur Ertrags-
messzahl mit Beispielen finden Sie oben in der 
Anleitung unter Ertragsmesszahl.) 

Weihnachtsbaumkulturen [22] 
Zu der Nutzung Weihnachtsbaumkulturen zählen: 
x Flächen zum Anbau von Weihnachtsbäumen x 
Lagerplätze und Fahrschneisen Die Bäume einer 
Weihnachtsbaumkultur unterscheiden sich insbe-
sondere dadurch von Baumschulkulturen, dass sie 
nach der Anpflanzung nicht umgeschult werden. Der 
untergeordnete Verkauf von Ballenware führt nicht 
zu einer Bewertung der Fläche als Baumschule. 

Kurzumtriebsplantagen [23] 
Zu der Nutzung Kurzumtriebsplantagen zählen alle 
Flächen zum Anbau schnell wachsender Baumar-
ten im Kurzumtrieb. Hierbei handelt es sich um die 
Erzeugung von Schwachholz im zwei- bis zwanzig-
jährigen Umtrieb, welches vorrangig als Brenn-
stoff oder Industrieholz verwendet wird. Tragen 
Sie bitte zusätzlich die Ertragsmesszahl (EMZ) ein. 
Soweit sich die Kurzumtriebsplantage nur auf einer 
Teilfläche eines Flurstücks befindet, tragen Sie die 

anteilige EMZ für diese Teilfläche ein. Wird nur eine 
GesamtEMZ für das Flurstück ausgewiesen, ist diese 
entsprechend aufzuteilen. (Weitere Erläuterungen 
zur Ertragsmesszahl mit Beispielen finden Sie oben 
in der Anleitung unter Ertragsmesszahl.) 

Abbauland [24] 
Zu der Nutzung Abbauland zählen zum Beispiel fol-
gende Flächen, wenn sie durch Abbau der Boden-
substanz überwiegend für den Betrieb der Land- 
und Forstwirtschaft nutzbar gemacht werden: 
•   Sandgruben 
•   Kiesgruben 
•   Steinbrüche 

Geringstland [25] 
Zu der Nutzung Geringstland zählen: 
•   Heideflächen 
•   Moorflächen 
•   ehemals landwirtschaftlich genutzte  
 Flächen und ehemalige Weinbauflächen,  
 deren Kulturzustand sich infolge lang-
 jähriger Nichtnutzung so verschlechtert  
 hat, dass der Rekultivierungsaufwand den  
 zu erwartenden Ertrag übersteigt 

Unland [26] 
Zu der Nutzung Unland zählen die Flächen, die auch 
bei geordneter Wirtschaftsweise keinen Ertrag ab-
werfen können. 

Windenergie [27] 
Zu der Nutzung Windenergie zählen nur Windener-
gieanlagen, die durch Windkraft Energie erzeugen 
und deren Standortflächen von Flächen umgriffen 
werden, die einem Betrieb der Land- und Forstwirt-
schaft dienen. Die Standortfläche besteht aus der 
Standfläche des Turms einschließlich der Betriebs-
vorrichtungen (Transformatorhaus) mit Umgriff, 
sofern dort tatsächlich keine landwirtschaftliche 
Nutzung mehr erfolgt, der befestigten Betriebsflä-
che einschließlich Umgriff wie Böschungen und der 
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befestigten Zuwegung, sofern diese vorrangig dem 
Betrieb der Windenergieanlage dient. Windenergie-
anlagen, die nicht von land- und forstwirtschaft-
lich genutzten Flächen umgriffen werden, sondern 
beispielsweise in einem Gewerbegebiet liegen, sind 
dem Grundvermögen zuzuordnen. 

Hofstelle [28] 
Zu der Nutzung Hofstelle zählen die Hofflächen, von 
denen aus land- und forstwirtschaftliche Flächen 
nachhaltig bewirtschaftet werden und von denen 
aus sonstige land- und forstwirtschaftliche Nut-
zungen (Imkerei, Wanderschäferei, Pilzanbau und 
Produktion von Nützlingen) erfolgen. Dazu zählen: 
•   die Grundflächen aller Wirtschaftsgebäude  
 (Haupt- und/oder Nebengebäude) 
•   die Hofflächen 
•   die Nebenflächen wie Wirtschaftswege,  
 Gräben, Hecken und Grenzraine, Bewässer-  
 ungsteiche, Dämme, Uferstreifen und  
 dergleichen, sofern diese nicht in einer  
 anderen Nutzung enthalten sind. 

Wirtschaftsgebäude [29 bis 34] 
Zu der Nutzung Wirtschaftsgebäude zählen Ge-
bäude und Gebäudeteile, die ausschließlich zur un-
mittelbaren Bewirtschaftung des Betriebs genutzt 
werden. Nicht zu den Wirtschaftsgebäuden zählen 
zu Wohnzwecken (Wohngebäude) oder gewerb-
lichen Zwecken dienende Gebäude(teile). Es wird 
unterschieden zwischen: 
•   Wirtschaftsgebäude der Fass- und  
 Flaschenweinerzeugung [29] 
•   Wirtschaftsgebäude der Imkerei [30] 
•   Wirtschaftsgebäude der Wanderschäferei  
 [31] 
•   Wirtschaftsgebäude des Pilzanbaus [32] 
•   Wirtschaftsgebäude der Produktion 
 von Nützlingen [33] 
•   Wirtschaftsgebäude sonstiger Neben-
 betriebe[34]. Nebenbetriebe sind 
 Produktionszweige, die in einem engen  

 Verhältnis zu dem land- und forstwirt 
 schaftlichen Hauptbetrieb stehen und  
 hierfür genutzt werden. Als solche  
 kommen insbesondere Brennereien,  
 Räuchereien, Sägewerke, Mühlen, Kom-
 postierungen oder die Erzeugung von  
 Winzersekt in Betracht. 

Hinweis: Machen Sie bitte keine Angaben unter „Flä-
che der Nutzung“, wenn Sie als Nutzung Wirtschafts-
gebäude [29]–[34] ausgewählt haben, sondern 
tragen Sie die Bruttogrundfläche des jeweiligen 
Wirtschaftsgebäudes in die Spalte „Bruttogrundflä-
che der Wirtschaftsgebäude“ ein. Zusätzlich ist die 
Grundfläche eines Wirtschaftsgebäudes als Nutzung 
Hofstelle [28] anzugeben. Hierbei machen Sie keine 
Angaben zur Bruttogrundfläche des Wirtschaftsge-
bäudes. Sollten mehrere unterschiedliche Arten von 
Wirtschaftsgebäuden vorliegen, ist für jede Art eine 
eigene Zeile auszufüllen. (Weitere Erläuterungen zu 
den Wirtschaftsgebäuden mit Beispielen finden Sie 
oben in der Anleitung unter Bruttogrundfläche der 
Wirtschaftsgebäude.)
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